
  

 
 

TOP 3 Neufassung der Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und in 
öffentlichen Anlagen der Stadt Wittlich 

 
Beschluss: 

Der Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen der Stadt Wittlich wird in der als Anlage 
beigefügten Neufassung, unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Landesordnungsbe-
hörde, zugestimmt.  
 
Die Gefahrenabwehrverordnung tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft.  
 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig: X 
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